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2012-09 1. Auflage

Allfällige Korrekturen und Kommentare zur vorliegenden Publikation sind zu finden unter  
www.sia.ch/korrigenda.

Der SIA haftet nicht für Schäden, die durch die Anwendung der vorliegenden Publikation entstehen können.
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VORWORT

Die Norm SIA 331, Ausgabe 2008, wurde einer Revision unterzogen und dabei insbesondere Ziffer 2.3 
 vollständig neu formuliert. Im Zusammenhang zwischen Windeinwirkung, Schlagregendichtheit und Luft-
durchlässigkeit werden in der überarbeiteten Ziffer 2.3 der vorliegenden Norm die Anforderungen an  
Fenster, die der Witterung ausgesetzt sind, festgelegt sowie eine vereinfachte Ermittlung der Windeinwirkung 
beschrieben.

Im Zuge der Revision sind ausserdem aktualisiert oder eingefügt worden:
– Ziffer 0.2 (neu),
– Liste der Normen in Ziffer 0.3,
– Titel und Text der Ziffer 0.4,
– Ziffer 2.2,
– Ziffer 4.1 (neu),
– Anhang B (neu),
– Anhang D (neu),
– Anhang E (neu).

Im Unterschied zur Produktnorm SN EN 14351-1+A1 befasst sich die neue Norm SIA 331 nur mit Fenstern und 
Fenstertüren, jedoch nicht mit Türen. Die bisherige Aufteilung im SIA-Normenwerk in Fenstern und Türen 
wird beibehalten; für Türen gilt die Norm SIA 343 Türen und Tore. 

In der vorliegenden Norm werden keine Angaben bezüglich der Anwendung des Bauproduktegesetzes (BauPG) 
und der Bauprodukteverordnung (BauPV) gemacht. Dies wird im nationalen Vorwort und im nationalen An-
hang von SN EN 14351-1+A1 geregelt.

Arbeitsgruppe SIA 331
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